
14 Ist der Beschuldigte obwesend?

. 1 r

Das Ermittlungsverfahren i 
läufig einzustellen.

st gemäß § 143 Ziff. 2 vor-

Die Einstellung ist zu begründen. Anzeigenerstatter, 
Geschädigter und einbezogenes Kollektiv sind zu in
formieren (§144).

▼
Der Beschuldigte ist ggf. zur Fahndung 
enthaltsermittlung auszuschreiben.

bzw. zur Auf-
■

■
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